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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Ostfildern möchte im Stadtteil Parksiedlung ein neues Baugebiet für Wohnbebauung 

entwickeln. In unmittelbarer Nachbarschaft dieses Gebiets befindet sich eine Shisha-Bar, bei deren 

Betrieb Gerüche freigesetzt werden. Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Genehmigung für die Bar 

ein Geruchsgutachten erstellt (/15/). Inzwischen haben sich die Anordnung und Höhen der Ge-

bäude im Bereich des Bebauungsplans geändert. Daher sollte das Geruchsgutachten aktualisiert 

werden. 

Ziel war es festzustellen, ob für das Bebauungsplangebiet „Parksiedlung Nord-Ost 2“ durch den 

Betrieb der Shisha-Bar erhebliche Belästigungen oder Nachteile im Sinne des §3 BImSchG (/1/) 

ausgehen und in wie weit Wohnnutzungen in diesem Plangebiet realisierbar sind. 

Grundlage der Untersuchung waren die Vorgaben und Anforderungen der TA Luft:2002-07 (/2/), 

insbesondere des Anhangs 3, und der VDI 3783 Blatt 13:2010-01 („Qualitätssicherung in der Aus-

breitungsrechnung“, /7/) für die Durchführung und Dokumentation der Immissionsprognose.  

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG ist von der DAkkS u. a. für die Ausbreitungsrechnung 

gemäß TA Luft und GIRL:2008-09 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 akkreditiert (DAkkS-PL-

14202-01-00). 

2 Vorgehensweise 

Aus der Aufgabenstellung ergibt sich die folgende Vorgehensweise zur Erstellung des Gutachtens: 

1. Vor-Ort-Termin zur Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Gelände, bestehende Be-

bauung, umweltmeteorologische Situation, siehe Kap. 3). Der Betrieb und die Umgebung 

des Plangebiets sind bereits aus der Untersuchung 2017 bekannt und wurden im Rahmen 

eines Vorort-Termins (30.10.2019) erneut in Augenschein genommen. 

2. Ermittlung der von den Anlagen ausgehenden Geruchsemissionen (siehe Kap. 5). Die 

Emissionen wurden auf Basis einschlägiger Literatur und eigenen Messungen an vergleich-

baren Anlagen bestimmt. Die betrieblichen und emissionstechnischen Randbedingungen 

wurden im Rahmen des Vor-Ort-Termins ermittelt.  

3. Ermittlung der für die Geruchsausbreitung zu verwendenden meteorologischen Daten. Es 

wurden modellierte Daten der LUBW verwendet (siehe Kap. 6.10). 

4. Zur Bestimmung der Immissionszusatzbelastung (Luftbelastung durch den Betrieb der un-

tersuchten Anlage) ist eine Ausbreitungsrechnung erforderlich (siehe Kap. 6). Die Ausbrei-

tungsrechnung wurde entsprechend den Vorgaben der TA Luft:2002-07, Anhang 3 (/2/), 

der Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL:2008-09 (/3/) und der VDI 3783 Blatt 13:2010-01 

„Qualitätssicherung in der Ausbreitungsrechnung (/7/) durchgeführt. Zur Ausbreitungsrech-

nung wurde das Modell LASAT (/9/) eingesetzt. 

5. Gegenüberstellung der Ergebnisse mit den Beurteilungswerten der GIRL:2008-09 (/3/) und 

Beurteilungsvorschlag (siehe Kap. 7). 
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3 Örtliche Verhältnisse 

Der Bereich des geplanten Bebauungsplans „Parksiedlung Nord-Ost 2“ befindet sich am Rand der 

bestehenden Wohnbebauung im Norden der Parksiedlung. Der Stadtteil der Stadt Ostfildern liegt 

im Landkreis Esslingen (Abb. 3-1). Die Region ist großräumig durch den Verlauf des Neckartals 

geprägt, das hier von Südost nach Nordwest verläuft. Ostfildern liegt südlich des Tals auf der Filder-

Hochebene. Im Bereich der Parksiedlung beginnt das Gelände nach Norden zum Neckartal hin 

abzufallen. Das Plangebiet liegt in einem Höhenbereich von etwa 350 m bis 380 m ü. NHN. Nörd-

lich und westlich davon befinden sich landwirtschaftliche Flächen, östlich Wald und im Süden 

schließt sich die Bestands-Wohnbebauung der Parksiedlung an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-1: Übersichtskarte (links oben) und Karte der näheren Umgebung (unten) des Bebauungsplans 
(Karten: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2019/2020). 

Ostfildern- 

Parksiedlung 

Bereich  
Bebauungsplan 
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Im Plangebiet „Parksiedlung Nord-Ost 2“ ist Wohnbebauung in Form von fünf Mehrfamilienhäusern 

vorgesehen (Abb. 3-2), die somit die maßgeblichen Immissionsorte darstellen. Im Westen befindet 

sich ein Bestandsgebäude. Dort wird durch den Bebauungsplan ein Baufenster ausgewiesen, das 

ebenfalls als Immissionsort betrachtet wird. 

Westlich des Plangebiets befindet sich in der Danziger Straße 3 eine Shisha-Bar, welche während 

der Betriebszeiten Gerüche freisetzt (Abb. 3-2, orange markiert).  

 

Abb. 3-2: Städtebauliche Konzept „Stadteingang Ostfildern“, Stand 12.05.2020. Das Plangebiet ist blau 

umrandet. Das Gebäude der Shisha-Bar ist orange hervorgehoben, die geplanten neuen Ge-

bäude gelb. Das Baufenster auf dem Grundstück westlich der Shisha-Bar ist schwarz umrandet. 

 

 

 

Hinweis: 

Die in den Abbildungen verwendeten Kartengrundlagen basieren auf Daten aus dem Umweltinfor-

mationssystem (UIS) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-

berg (LUBW) und Geobasisdaten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Ba-

den-Württemberg, www.lgl-bw.de, und von onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2019/2020. 

Die Koordinaten in den Abbildungen beziehen sich soweit nicht anders angegeben auf das UTM32-

Koordinatensystem. 
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4 Gerüche und ihre Beurteilung 

Basis für die Untersuchung bildet die in Baden-Württemberg als Beurteilungsgrundlage eingeführte 

Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL:2008-09. Im Jahr 2008 wurde eine überarbeitete GIRL in der 

Fassung vom 29.02.2008 mit einer Ergänzung vom 10.09.2008 veröffentlicht (/3/, /4/). 

Kenngröße 

Kenngröße zur quantitativen Beurteilung von Gerüchen ist die relative Häufigkeit von Geruchsstun-

den in Bezug auf die Jahresstunden, IG, ausgedrückt z.B. in Prozent der Jahresstunden. 

Vorbelastung, Zusatzbelastung und Gesamtbelastung  

Die in der GIRL:2008-09 (/3/) festgelegten Beurteilungswerte gelten für alle Geruchswahrnehmun-

gen, denen ein Immissionsort ausgesetzt ist (Gesamtbelastung). Die Gesamtbelastung wird aus 

den Geruchsbeiträgen der Gerüche emittierenden Betriebe gebildet, die an den zu betrachtenden 

Immissionsorten relevante Geruchsimmissionen verursachen können.  

Im Genehmigungsverfahren für einen Gerüche-emittierenden Betrieb unterscheidet man die Vor-

belastung (Beiträge anderer Betriebe im Umfeld) und die Zusatzbelastung (Beiträge des beantra-

genden Betriebes). 

Beurteilungswerte und Beurteilung  

Die GIRL:2008-09 (/3/) spricht von erheblichen Beeinträchtigungen oder Belästigungen, wenn der 

Beurteilungswert überschritten wird. Die Beurteilungswerte werden nach Gebietstypen unterschie-

den: 

 Wohn-/Mischgebiet:  10 % 

 Gewerbe-/Industriegebiet: 15 % 

 Dorfgebiet:   15 % (nur bei Tierhaltung anzusetzen) 

Beurteilt werden nur Bereiche, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten.  

Irrelevanz  

Bei Einhaltung eines Wertes der Zusatzbelastung von 2 % eines einzelnen Betriebes auf allen 

maßgeblichen Beurteilungsflächen kann nach GIRL:2008-09 Nr. 3.3 (/3/) davon ausgegangen wer-

den, dass der einzelne Betrieb die vorhandene Belastung nicht relevant erhöht (Irrelevanz der zu 

erwartenden Zusatzbelastung). Ist die Schwelle der Irrelevanz überschritten, ist die Vorbelastung 

in der Beurteilung zu berücksichtigen. 
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Beurteilung im vorliegenden Fall 

Ziel der Untersuchung ist es, die Geruchsbelastung im geplanten Wohngebiet zu ermitteln. Daher 

ist die Gesamtbelastung durch alle geruchsfreisetzenden Betriebe im Umfeld zu bestimmen. Im 

vorliegenden Fall befindet sich nur eine Shisha-Bar im Umfeld des Plangebiets. Weitere Betriebe 

mit Geruchsemissionen sind in einem Umfeld von 600 m um das Plangebiet nicht ersichtlich (Abb. 

4-1). Für den gesamten Bereich des Bebauungsplans wird der Beurteilungswert für Wohn- und 

Mischgebiete von 10 % zugrunde gelegt.  

 

Abb. 4-1: Umfeld des Bebauungsplans (blaue Linie). Die blau gestrichelte Linie kennzeichnet einen Ra-
dius von 600 m um das Plangebiet (Luftbild: LGL, www.lgl-bw.de). 
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5 Beschreibung der Anlage und emittierender Prozesse 

In den folgenden Abschnitten werden der Betrieb der Shisha-Bar beschrieben und die daraus re-

sultierenden Geruchsemissionen bestimmt. Die Angaben zu Betriebszeiten und der Abläufe vor 

Ort wurden aus dem bestehenden Gutachten (/15/) übernommen und nochmals telefonisch mit 

dem Betreiber abgestimmt.  

Die Betriebszeiten der Shisha-Bar und damit auch die Laufzeit der Abluftanlage sind So – Do 

15:00 Uhr bis 00:00 Uhr und Fr – Sa 15:00 Uhr bis 03:00 Uhr. Im Rahmen der vorliegenden Be-

rechnung wurde konservativ eine Freisetzung von Geruch zu jeder Betriebsstunde an jedem Tag 

des Jahres angenommen. 

Die Raumluft der Shisha-Bar wird durch eine Abluftbehandlungsanlage aufbereitet und über einen 

Abluftkamin mit Mündungshöhe 3 m über der Attika des Flachdachs Danziger Str. 3 abgeleitet 

(Abb. 5-1).  

Zusätzlich zur bisherigen Nutzung gibt es Planungen des Betreibers, zukünftig auch eine Außen-

gastronomie auf der offenen Terrasse nördlich des Gebäudes zu betreiben. Der gemeinsame Be-

trieb von Bar und Außengastronomie wurde neben der Bestandssituation als zweites Szenario in 

der Untersuchung betrachtet. Als maximale Größe der Terrasse wurde die im Entwurf des Bebau-

ungsplans zulässige Größe zugrunde gelegt. 

Die folgende Abbildung zeigt die Emissionsquellen der Bar wie sie in der Ausbreitungsrechnung 

berücksichtigt wurden.  

 

Abb. 5-1: Übersicht mit Emissionsquellen der Shisha-Bar in Szenario 1 (Bestandssituation, Betrieb Ab-
luftkamin) und Szenario 2 (Betrieb Abluftkamin und offene Terrasse). Die gelben Markierungen 
bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die Abkürzungen entsprechen den im Text ver-
wendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen. In Blau ist der Bereich des Bebauungs-
plans umrandet (Luftbild: LGL, www.lgl-bw.de). 

http://www.lgl-bw.de/
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Abb. 5-2: Blick auf den Abluftkamin der Shisha-Bar aus Richtung Breslauer Straße (Aufnahme vom 

30.10.2019). 

In den Räumen der Shisha-Bar werden nach Angaben des Betreibers üblicherweise bis zu 10 

Shisha-Pfeifen gleichzeitig betrieben, wobei mit keiner konstanten Nutzung, sondern Schwankun-

gen je nach Gästezahl zu rechnen ist. Zur Berechnung der Emission aus dem Abluftkamin wurde 

daher eine konservative obere Abschätzung gewählt. Für alle Betriebsstunden wurde die gleich-

zeitige Nutzung von 16 Shisha-Pfeifen angesetzt. Dies entspricht einer mittleren Nutzung von je 

einer Shisha je Tisch (/16/). 

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für die 

Messung von Geruchsstoffkonzentrationen nach DIN EN 13725 akkreditiert und hat bereits in der 

Vergangenheit eine olfaktometrische Messung an einer Shisha-Bar durchgeführt (/14/). Dabei 

wurde die Geruchskonzentration in der Abluft ermittelt. Die vermessene Abluft wurde in einer zwei-

stufigen Abluftbehandlung mit einer Plasmaanlage und nachgeschaltetem Aktivkohlefilter gerei-

nigt. Diese wies einen Wirkungsgrad von 78 % bezüglich der Geruchsreduzierung auf. Aus der 

Rohluft (also vor der Reinigungsanlage) wurde eine mittlere Geruchsfreisetzung von 4,6 GE/s je 

Shisha abgeleitet. 

Nach Angaben des Betreibers wird die Abluft der Shisha-Bar in der Danziger Str. 3 mit einem 

Aktivkohlefilter gereinigt. Der Wirkungsgrad dieser Anlage ist nicht direkt mit der vermessenen Ab-

luftanlage vergleichbar; es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Effektivität des Aktiv-

kohlefilters geringer als einer kombinierten Plasma-/Aktivkohlefilterung ist. Konservativ wird davon 

ausgegangen, dass lediglich die Hälfte des Wirkungsgrads der kombinierten Anlage erreicht wird, 

also 39 %. Die folgende Tabelle listet die daraus berechnete und in der Ausbreitungsrechnung 

angesetzte Emission der Shisha-Bar über den Kamin auf. 
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Tab. 5-1: Emissionen der behandelten Abluft aus der bestehenden Shisha-Bar. 

Quelle 

Emissions- 
faktor (Rohluft) 

Wirkungsgrad  
Abluftreinigung 

Emissions- 
faktor (Reinluft) 

Anzahl 
Shishas 

Geruchs- 
emission  

GE/(s Shisha) % GE/(s Shisha)  GE/s 

Kamin 4,6 39 2,8 16 44,8 

 

Auf der geplanten Terrasse wurde als obere Abschätzung von einer Anzahl von 16 Tischen aus-

gegangen, an denen Gäste bewirtet werden. Dies entspricht der Anzahl von Tischen aus dem 

Baugesuch zur Terrassennutzung (/16/). Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl von Tischen 

eine obere Abschätzung darstellt, da im Baugesuch im Vergleich zum Bebauungsplan noch von 

einer größeren Terrasse ausgegangen wurde. Bei einer mittleren Nutzung von einer Shisha pro 

Tisch entspricht dies 16 Shishas während der Betriebszeiten. Auf der Terrasse ist allerdings ein 

ganzjähriger Betrieb unrealistisch, in den Wintermonaten ist mit keiner oder einer deutlich geringe-

ren Nutzung zu rechnen. Als mittlerer Ansatz für den Zeitraum November bis März wurde daher 

mit einer reduzierten Zahl von 5 Shishas gerechnet, die an 3 Stunden pro Tag auf der Terrasse 

betrieben werden. Daraus errechnet sich der in der folgenden Tabelle dokumentierte Geruchsstoff-

strom, der in Szenario 2 zusätzlich zu den Emissionen aus dem Abluftkamin angesetzt wurde. 

Tab. 5-2: Emissionen durch die Nutzung der geplanten Terrasse der Shisha-Bar. 

Quelle 
Emissionsfaktor Anzahl Shishas Geruchsemission  

GE/(s Shisha)  GE/s 

Terrasse (Sommer) 4,6 16 73,6  

Terrasse (Winter) 4,6 5 23,0 
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Zusammenfassung 

Die folgende Tabelle fasst die beiden betrachteten Szenarien und deren wesentlichen Punkte in 

Bezug auf die Geruchsemissionen noch einmal zusammen. 

Szenario 1: genehmigter Bestand 

• Betrieb der Shisha-Bar mit einem Abluftkamin 3 m 

über Dach  

• Betrieb von bis zu 16 Shishas in der Bar während 

der Betriebszeiten 

 

 

Szenario 2: Nutzung Außenterrasse 

• Betrieb der Shisha-Bar mit einem Abluftkamin 3 m 

über Dach  

• Betrieb von bis zu 16 Shishas in der Bar während 

der Betriebszeiten  

• Betrieb der offenen Außenterrasse mit bis zu 16 

Shishas während der Betriebszeiten in den Monaten 

April bis Oktober und mit bis zu 5 Shishas für 3 h pro 

Tag während der Monate November bis März 

Die folgende Tabelle listet die resultierenden Geruchsemissionen je Quelle auf, wie sie in der Aus-

breitungsrechnung berücksichtigt wurden. Die zeitliche Dauer der Geruchfreisetzung ergibt sich 

aus den Öffnungszeiten (zugrunde gelegt wurde das Kalenderjahr 2017).  

Tab. 5-3: Emissionen der Ausbreitungsrechnung. 

Quelle Emissionsdauer Emission 

  h/Jahr GE/s MGE/a 

Kamin 3 600 44,8 580,6 

Terrasse (Sommer) 2 112 73,6 559,6 

Terrasse (Winter) 453 23,0 37,5 

Geruchsquelle Kamin 

Geruchsquelle Kamin 

Geruchsquelle Terrasse 
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6 Ausbreitungsrechnung 

6.1 Verwendetes Programmsystem 

Zur Ausbreitungsrechnung wurde das Modellsystem LASAT (Version 3.4, /9/) eingesetzt. LASAT 

erfüllt als „Muttermodell“ von AUSTAL2000 die Anforderungen des Anhangs 3 der TA Luft:2002-

07 (/2/) und der VDI-Richtlinie 3945 Blatt 3:1996-03 (/8/). 

6.2 Beurteilungsgebiet, Modellgebiet und Berechnungsgitter 

Die nächstgelegenen relevanten Immissionsorte befinden sich im direkten Umfeld der Emissions-

quelle. Aus diesem Grund wurde ein verkleinertes Modellgebiet zugunsten einer räumlich sehr 

hohen Auflösung gewählt. Die horizontale Auflösung und der vertikale Abstand der Rechenflächen 

in Bodennähe beträgt im inneren Rechengitter 1,0 m (horizontal) und 0,6 m (vertikal). Mit dieser 

sehr feinen Auflösung können die Gebäude-Effekte im Nahfeld sehr detailliert berechnet werden. 

Oberhalb der bodennahen Schicht wurde das vertikale Gitter gestreckt. Insgesamt wird das Mo-

dellgebiet durch 87 Rechenflächen bis in eine Höhe von 355 m erfasst. Das Berechnungsgebiet 

für das Modell LASAT umfasst insgesamt 2 ineinander geschachtelte Rechengitter (vgl. Tab. 6-1).  

 

Tab. 6-1:  Rechengitter der Ausbreitungsrechnung. 

Bezugs-
punkt 

520 700 5 397 000 
     

        

Nummer 
Maschen-

weite 

Anzahl 
Maschen 
West-Ost 

Anzahl 
Maschen 
Süd-Nord 

Ausdehnung 
West-Ost 

Ausdehnung 
Süd - Nord 

Koordinaten 
LUE 

Koordinaten 
ROE 

2 1 138 118 138 118 
520 660 

5 397 025 
520 798 

5 397 143 

1 2 88 78 176 156 
520 640 

5 397 005 
520 816 

5 397 161 
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Abb. 6-1: Lage und Ausdehnung der verwendeten Modellgitter für die Ausbreitungsrechnung (grüne Li-

nien) und Windfeldberechnung (Modell MISKAM, lila). Der Gitterursprung (Nullpunkt der Be-

rechnungsgitter, rot) und der Ersatz-Anemometerstandort (EAP, Ansatzpunkt der meteorologi-

schen Eingangsdaten, blau) sind ebenfalls markiert. Der Bereich des Bebauungsplans ist blau 

umrandet (Karte: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2019/20).  

6.3 Emissionsquellen 

Aufgrund der räumlichen Lage wurden die Emissionen einer entsprechenden Quelle zugeordnet. 

Die Lage und die Ausdehnung der Quellen im Modell sind in Anhang 2 aufgelistet.  

6.4 Zeitliche Charakteristik der Emissionen im Modell 

Die Verwendung einer stundenfeinen Zeitreihe der meteorologischen Daten ermöglicht es, die 

Emissionen differenziert nach Wochentagen und Betriebszeiten stundenfein vorzugeben (siehe 

Kap. 5). 

6.5 Überhöhung 

Die Quellüberhöhung aufgrund von Wärme und Impuls der Abluft gemäß VDI 3782 Blatt 3:1985-

06 (/5/) kann in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt werden, wenn ein ungestörter Abtrans-

port mit der freien Luftströmung gewährleistet ist (/7/). Im vorliegenden Fall wurde konservativ auf 
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eine Berücksichtigung der Überhöhung verzichtet und alle Quellen als „kalte Quellen“ (ohne tem-

peraturbedingte Überhöhung) und ohne Austrittsimpuls angesetzt.  

6.6 Qualitätsstufe (statistische Sicherheit) 

Die Qualitätsstufe wurde - entsprechend der AUSTAL2000-Nomenklatur- mit „+3“ (16 Partikel/Se-

kunde) gewählt. Die statistische Schwankung der Berechnungsergebnisse hält an den Beurtei-

lungspunkten die in TA Luft:2002-07 Anhang 3, Nr. 9 definierte Bedingung von höchstens 3 von 

Hundert des Jahresimmissionswerts ein. 

In konservativer Betrachtungsweise wurde die statistische Streuung der Ergebnisse (maximal 

0,1 %) bei den Betrachtungen zu den Beurteilungsflächen hinzuaddiert. 

6.7 Berücksichtigung des Geländeeinflusses 

Innerhalb des Modellgebietes treten Höhenunterschiede auf, die das Steigungskriterium der TA 

Luft:2002-07 (/2/) Anhang 3, Nr. 11 von 1:20 überschreiten (Abb. 6-3). Die Geländehöhe wurde 

daher berücksichtigt (Abb. 6-2). Als digitales Höhenmodell wurden GlobDEM50-Daten verwendet 

(/11/), ergänzt um Geländedaten aus der lokalen Vermessung (bereitgestellt durch den Auftragge-

ber). Das verwendete prognostische Windfeldmodell MISKAM (Kap. 6.9) parametrisiert das Ge-

lände dabei implizit als Stufen. Damit werden auch die im Modellgebiet auftretenden Steigungen 

größer 1:5 sachgerecht berücksichtigt. 

 

Abb. 6-2:  Geländehöhe im Untersuchungsgebiet. Der Bereich des Bebauungsplans ist blau markiert. 
(Karte: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2019/20) 
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Abb. 6-3:  Steigung im Untersuchungsgebiet. Steigungen größer 1:20 sind grün, größer 1:5 gelb markiert. 
Der Bereich des Bebauungsplans ist blau markiert (Karte: onmaps.de © GeoBasis-
DE/BKG/ZSHH 2019/2020). 

 

Die Rauigkeit der Erdoberfläche, ausgedrückt als mittlere Rauigkeitslänge z0, wird vor allem von 

der Landnutzung bestimmt. Nach TA Luft:2002-07 wird z0 über ein Gebiet mit dem zehnfachen 

Radius der Quellhöhe gemittelt. Die Rauigkeitslänge wurde auf Basis des CORINE-Katasters 

AUSTAL2000-konform mit dem Wert 0,5 m (Rauhigkeitsklasse 6 der TA Luft:2002-07) bestimmt. 

Dies entspricht einer Bodenrauigkeit wie sie typisch für eine Mischung aus landwirtschaftlichen 

Flächen, Vegetation und Bebauung ist. Für das Untersuchungsgebiet in Ostfildern (städtische Prä-

gung gemischt mit Landwirtschaft) ist die Rauhigkeitslänge 0,5 m plausibel und wurde daher so in 

der Ausbreitungsrechnung angesetzt.  

6.8 Berücksichtigung des Gebäudeeinflusses 

Die Gebäude können als Strömungshindernisse die Verfrachtung der Emissionen unmittelbar nach 

Freisetzung durch Um- und Überströmungs-Effekte beeinflussen. Aus diesem Grund wurden die 

quellnahen Bebauungsstrukturen explizit in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt (Abb. 6-4). 

Die Digitalisierung erfolgte auf Basis der Planunterlagen.  
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Abb. 6-4:  Aufrasterung der Gebäude im Umfeld der Shisha-Bar. Die Gebäudehöhen sind in Meter über 

NHN angegeben. Der Bereich des Bebauungsplans ist blau markiert. (Karte: onmaps.de © Ge-

oBasis-DE/BKG/ZSHH 2019/2020). 

 

Eine Berücksichtigung der Gebäude ist sachgerecht nur möglich, wenn räumlich eine sehr hohe 

Auflösung (kleine Maschenweiten des Berechnungsgitters) gewählt wird. Mit einer horizontalen 

Auflösung von 1,0 m im inneren Modellbereich konnten die Gebäude mit ihrer Wirkung auf die 

Strömung und Turbulenz sehr detailliert und realistisch erfasst werden. Zusätzlich zu den Gebäu-

den im direkten Untersuchungsgebiet wurden weitere Gebäude im Bereich des MISKAM-

Modellgebiets (Abb. 6-1) berücksichtigt. 

6.9 Windfeldmodell 

Gemäß Anhang 3 der TA Luft:2002-07 (/2/) Abschnitt 10 kann ein diagnostisches Windfeldmodell 

ohne Einschränkungen angewandt werden, wenn die Quellhöhe mehr als die 1,2- fache Gebäude-

höhe beträgt. Bei bodennahen Emissionen weisen die Emissionsquellen eine geringere Höhe als 

die 1,2- fache Gebäudehöhe auf.  
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Für eine Reihe von Fragestellungen kann in solchen Fällen ebenfalls das diagnostische Windfeld-

modell verwendet werden. 

Im vorliegenden Fall liegt der Fokus jedoch gemäß der Aufgabenstellung auf dem unmittelbaren 

Umfeld (wenige Meter) der Emissionsquelle. Aus diesem Grund wurde für diese Untersuchung das 

prognostische Strömungsmodell MISKAM verwendet (/12/, /13/). MISKAM erfüllt die Vorgaben der 

VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9:2005-11 (/6/). 

Das Berechnungsgebiet für das Strömungsmodell wurde zur sachgerechten Berücksichtigung der 

Bebauung im Umfeld des Untersuchungsgebiets größer gewählt als das Modellgebiet der eigentli-

chen Ausbreitungsrechnung (Abb. 6-1).  

6.10 Meteorologische Verhältnisse 

Für die Ausbreitungsrechnung ist nach TA Luft:2002-07 Anhang 3 (/2/) prinzipiell der Zeitraum 

eines Jahres stundenfein zu betrachten (8 760 Jahresstunden). 

Als für die Ausbreitungsrechnung relevante meteorologische Daten sind im Anhang 3 der TA 

Luft:2002-07 die Größen Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand (Ausbrei-

tungsklasse) festgelegt. Die ersten beiden Informationen geben Auskunft über die Verlagerung mit 

dem Wind, die Turbulenz steuert maßgeblich die Verdünnung eines Luftschadstoffes. 

Als Format für die Daten sind in der TA Luft:2002-07, Anhang 3, Abschnitt 8, stundenfein aufeinan-

der folgende meteorologischen Daten (AKTerm) vorgesehen. Diese Daten sollen für das Untersu-

chungsgebiet repräsentativ sein. Messungen lagen im Bereich des Untersuchungsgebiets nicht 

vor. 

Für das Bundesland Baden-Württemberg sind synthetische Ausbreitungsklassen-Zeitreihen in ei-

ner Rasterweite von 500 m verfügbar (/10/). Für die standortbezogene räumliche Repräsentativität 

wurden der zum Untersuchungsgebiet nächstgelegene geeignete modellierte Datensatz ausge-

wählt. Aufgrund der zeitabhängigen Charakteristik der Emissionen wurde eine AKTerm verwendet. 

Die zeitliche Repräsentativität ist durch die Datengrundlage eines 10-jährigen Antriebszeitraum 

gegeben. Die verwendeten Daten für ein Jahr geben die mittleren Verhältnisse dieses langjährigen 

Zeitraums wieder. 

Tab. 6-2: Eigenschaften der verwendeten meteorologischen Messdaten. Koordinaten im Gauß-Krüger- 
bzw. UTM-System 

Antriebszeitraum  2001-2010 

Koordinaten 
RW 3 521 000 / 520916 

HW 5 398 500 / 5396781 
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6.10.1 Lokale Windsysteme 

Zur Prüfung auf die Einflüsse lokaler Windsysteme, typischerweise Kaltluftströmungen, wurde das 

Kaltluftabflussmodell GAK1 eingesetzt. Kaltluftströmungen bilden sich im Allgemeinen bei großräu-

mig windschwachen Wetterlagen (Hochdruckgebiete) und besonders stabiler Schichtung der At-

mosphäre aus (z.B. in Strahlungsnächten), repräsentiert durch die Ausbreitungsklasse I in den 

meteorologischen Eingangsdaten. Aufgrund der Lage der Bar am Rand des Neckartals bilden sich 

nach der Analyse von GAK Kaltluftabflüsse in Richtung Norden aus, die aber nur schwach ausge-

prägt sind. Im verwendeten meteorologischen Datensatz sind die entsprechenden Windrichtungen 

für stabile Wetterlagen zum einen vertreten, zum anderen führt die Strömungsrichtung aufgrund 

der Anordnung der Gebäude zu einem Transport weg von den Immissionsorten. Die Kaltluftsitua-

tion muss bei Immissionsprognosen daher nicht gesondert berücksichtigt werden. Weitere Ein-

flüsse lokaler Windsysteme, die nicht in den meteorologischen Eingangsdaten enthalten wären, 

sind außerdem aufgrund der standortbezogenen Daten nicht zu erwarten. 

 

Abb. 6-5:   Analyse des Kaltluftabflussmodells GAK für den Untersuchungsort. Die Vektorpfeile zeigen die 
Fließrichtung und -geschwindigkeit der Kaltluft an, hier für 1:30 Stunden nach Beginn einer Kalt-
luft-Situation (Karte: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2019/2020). 

 
1 GAK wurde im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg unter fachlicher Beratung der Lan-
desanstalt für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg (jetzt LUBW) im Jahr 2000 entwickelt und 2014 
aktualisiert (Version 3.40).  
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6.10.2 Meteorologische Daten 

Die Verteilungen der Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse der verwende-

ten meteorologischen Daten sind in den folgenden Abbildungen Abb. 6-6 bis Abb. 6-8 dargestellt.  

 

Abb. 6-6:   Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit der verwendeten meteorologi-
schen Daten. Die Länge der Strahlen zeigt an, wie häufig der Wind aus der jeweiligen Richtung 
weht. 

 

Abb. 6-7: Windgeschwindigkeitshäufigkeitsverteilung der meteorologischen Daten, klassiert nach TA 

Luft:2002-07 (/2/). 
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Abb. 6-8: Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen in der verwendeten Zeitreihe. Stabil: Klassen I 

und II, neutral: Klassen III/1 und III/2, labil: Klassen IV und V. 

 

6.10.3 Anemometerposition 

Die meteorologischen Eingangsdaten wurden im 500 m-Raster berechnet für die Koordinaten 

RW 3 521 000, HW 5 398 500 (Gauß-Krüger-Koordinaten). Da der Ansatzpunkt an einer geeigne-

ten Stelle innerhalb des Rechengebiets liegen muss, wurden die meteorologischen Daten an eine 

Ersatzanemometerposition mit den Koordinaten (UTM-Koordinaten) 

• RW = 520 656 

• HW = 5 397 011 

verschoben.  

Die Anemometerhöhe wurde mit einer Höhe von 11,7 m über Grund angesetzt. Dies korrespondiert 

mit der in der Ausbreitungsrechnung verwendeten Rauigkeit entsprechend der Angaben im Kopf 

der AKTerm. 

6.11 Ergebnisdarstellung nach GIRL 

Die GIRL:2008-09 (/3/) fordert eine Darstellung der Berechnungsergebnisse auf quadratischen Be-

urteilungsflächen, deren Kantenlänge i.A. 250 m beträgt. Das quadratische Gitternetz ist dabei so 

festzulegen, dass der Emissionsschwerpunkt in der Mitte einer Beurteilungsfläche liegt. Im begrün-

deten Einzelfall kann von diesen Vorgaben abgewichen werden. 

Im vorliegenden Fall soll das unmittelbare Umfeld der Quellen betrachtet werden. Die Distanzen 

zwischen Quellen und den Wohnungen sind nur gering. Aus diesem Grund wurden quadratische 

Beurteilungsflächen mit einer Kantenlänge von 10 m gewählt. 



 

Bericht-Nr.: 19-10-12-S    18. Mai 2020     
Stadt Ostfildern 
Immissionsprognose Geruch Bebauungsplan „Parksiedlung Nord-Ost 2“ 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 

Meteorologie 

Akustik 

 

21 von 32 

7 Ergebnisse 

Für den zu betrachtenden Betrieb wurde für den vorhandenen und zwei mögliche zukünftige Be-

triebszustände unter Verwendung der Emissionsdaten aus Kapitel 5 und unter Beachtung der mo-

delltechnischen Randbedingungen aus Kapitel 6 eine Ausbreitungsrechnung gemäß TA Luft:2002 

(/2/) und GIRL:2008-09 (/3/) durchgeführt.  

Das Ergebnis ist eine räumliche Verteilung der Geruchstundenhäufigkeiten für die Gesamtbelas-

tung durch die berücksichtigten Anlagen im Untersuchungsgebiet. Dargestellt ist die Geruchsstun-

denhäufigkeit in % der Jahresstunden in 1,5 m über Grund. Zur Orientierung wurden die Konturen 

von Straßen und Siedlungsflächen ebenfalls dargestellt.  

In der flächenhaften Darstellung ist die Farbskala so gestaltet, dass 

• irrelevante Belastungen (Geruchsstundenhäufigkeit ≤ 2 %) ohne Farbe erscheinen und 

• der Farbumschlag zu Blau eine Überschreitung der Irrelevanzgrenze der GIRL:2008-09 kenn-

zeichnet. 

• Der Farbumschlag zu Grün zeigt die Überschreitung des Grenzwerts für Wohngebiete (>10 %) 

an. 

• Der Grenzwert für Gewerbe- und Industriegebiete ist durch den Farbsprung von grün zu Gelb 

markiert (>15 %). 

Die höchsten Werte der Geruchsstundenhäufigkeit finden sich naturgemäß im Bereich der Quellen. 

Mit zunehmender Entfernung zu den Quellen nimmt die Geruchsstundenhäufigkeit rasch ab. Durch 

die Randbedingungen (z.B. auftretende Windrichtungen und -geschwindigkeiten) ist die Abnahme 

richtungsabhängig.  

7.1 Szenario 1: Genehmigte Bestandssituation 

Im Ist-Zustand entweicht lediglich über den Abluftkamin geruchsbehaftete Luft. Dementsprechend 

ist die Reichweite der Geruchsbelastung in der Mündungshöhe des Kamins am größten. Da im 

Plangebiet Gebäudehöhen größer der Mündungshöhe vorgesehen sind, ist in der folgenden Abbil-

dung stellvertretend diese Höhe statt des üblicherweise betrachteten bodennahen Bereichs zwi-

schen 0 und 3 m dargestellt (Abb. 7-1).  

Die Ausbreitungsrechnung zeigt, dass in diesem Höhenintervall keine Überschreitungen der Irre-

levanz an den relevanten Immissionsorten auf den benachbarten Grundstücken zu verzeichnen 

ist. In einer Höhe von 1,5 m (repräsentativ für das EG eines Hauses und den Straßenbereich) 

werden im gesamten Umfeld Geruchsstundenhäufigkeiten < 0,5 % berechnet, auf eine Darstellung 

wurde daher verzichtet. 

Im Plangebiet werden im genehmigten Bestand folglich keine relevanten Geruchsbeiträge durch 

die Shisha-Bar berechnet. 
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Abb. 7-1: Belästigungsrelevante Kenngröße in % der Jahresstunden in Szenario 1. Zusatzbelastung im 

Bereich des Bebauungsplans (blaue durchgezogene Linie) durch die Shisha-Bar in der Mün-

dungshöhe des Abluftkamins. Benachbarte Grundstücke der Shisha-Bar sind durch eine blau 

gestrichelte Linie gekennzeichnet (Karte: LGL, www.lgl-bw.de).  

 

0-2     3-6      7-10  11-12  13-15   16-17   18-20  21-25   26-30  >30 
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7.2 Szenario 2: Nutzung Außenterrasse 

Im Szenario 2 wird zusätzlich zur Kaminabluft Geruch durch die Nutzung der Außenterrasse frei. 

Diese Quelle liegt in Bodennähe, entsprechend ist in diesem Höhenbereich die größte Reichweite 

von relevanten Geruchswahrnehmungen vorhanden. Dieser Bereich erstreckt sich bis in den Rand-

bereich der benachbarten Grundstücke (Abb. 7-2). Im Bereich der dort geplanten Bebauung wird 

aber bereits eine irrelevante Zusatzbelastung kleiner gleich 2 % berechnet. Gleiches gilt für das 

westlich der Shisha-Bar befindliche Grundstück. Die Irrelevanz wird im Außenbereich am Rand 

des Grundstücks überschritten, an den Gebäuden bzw. Baufenstern aber eingehalten. Die berech-

nete Zusatzbelastung im Außenbereich der Nachbargrundstücke liegt bei maximal 10 % und hält 

somit den Beurteilungswert der GIRL für Wohn- und Mischgebiete ein. 
 

 

 

Abb. 7-2: Belästigungsrelevante Kenngröße in % der Jahresstunden in Szenario 2. . Zusatzbelastung im 

Bereich des Bebauungsplans (blaue durchgezogene Linie) durch die Shisha-Bar in der Höhe 

1,5 m über Grund. Benachbarte Grundstücke der Shisha-Bar sind durch eine blau gestrichelte 

Linie gekennzeichnet. Das Baufenster im Bereich Danziger Straße 1 ist schwarz gestrichelt dar-

gestellt (Karte: LGL, www.lgl-bw.de). 

0-2     3-6      7-10  11-12  13-15   16-17   18-20  21-25   26-30  >30 
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Im Höhenbereich der Kaminmündung ist mit keiner relevanten Zusatzbelastung im Bereich der 

Nachbargrundstücke und insbesondere den dort geplanten Gebäuden zu rechnen (Abb. 7-3). 

 

 

 

 

Abb. 7-3: Belästigungsrelevante Kenngröße in % der Jahresstunden in Szenario 2. Zusatzbelastung im 

Bereich des Bebauungsplans (blaue durchgezogene Linie) durch die Shisha-Bar in der Mün-

dungshöhe des Abluftkamins. Benachbarte Grundstücke der Shisha-Bar sind durch eine blau 

gestrichelte Linie gekennzeichnet (Karte: LGL, www.lgl-bw.de).  

0-2     3-6      7-10  11-12  13-15   16-17   18-20  21-25   26-30  >30 
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8 Zusammenfassung  

Die Stadt Ostfildern möchte im Stadtteil Parksiedlung ein neues Baugebiet für Wohnbebauung 

entwickeln. In unmittelbarer Nachbarschaft dieses Gebiets befindet sich eine Shisha-Bar, bei deren 

Betrieb Gerüche freigesetzt werden. Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Genehmigung für die Bar 

ein Geruchsgutachten erstellt. Inzwischen haben sich die Anordnung und Höhen der Gebäude im 

Bereich des Bebauungsplans geändert. Daher sollte das Geruchsgutachten aktualisiert werden. 

Zusätzlich sollte der Betrieb einer Außenterrasse der Shisha-Bar betrachtet werden. 

Ziel war es festzustellen, ob für das Bebauungsplangebiet „Parksiedlung Nord-Ost 2“ durch den 

Betrieb der Shisha-Bar erhebliche Belästigungen oder Nachteile im Sinne des §3 BImSchG (/1/) 

ausgehen und in wie weit Wohnnutzungen in diesem Plangebiet realisierbar sind. 

Grundlage der Untersuchung waren die Vorgaben und Anforderungen der TA Luft:2002-07 (/2/), 

insbesondere des Anhangs 3, und der VDI 3783 Blatt 13:2010-01 („Qualitätssicherung in der Aus-

breitungsrechnung“, /7/) für die Durchführung und Dokumentation der Immissionsprognose.  

Für den zu betrachtenden Betrieb wurde für die genehmigten Bestandssituation und das Szenario 

der Nutzung einer Außenterrasse unter Verwendung der Emissionsdaten, der meteorologischen 

Daten und unter Beachtung der modelltechnischen Randbedingungen eine Ausbreitungsrechnung 

gemäß TA Luft:2002-07 (/2/) und GIRL:2008-09 (/3/) durchgeführt. 

Ergebnisse 

Die Ausbreitungsrechnung zeigt, dass die zu erwartende Zusatzbelastung durch Gerüche aus dem 

betrachteten Betrieb der Shisha-Bar im gesamten Bebauungsplangebiet „Parksiedlung Nord-Ost 

2“ den Beurteilungswert der GIRL:2008-09 (/3/) für Wohn- und Mischgebiete von 10 % der Jahres-

stunden einhält. An den geplanten Gebäuden bzw. Baufenstern der Nachbargrundstücke wurde 

eine irrelevante Zusatzbelastung berechnet (Werte kleiner gleich 2 %). Die berechnete Zusatzbe-

lastung im Außenbereich der Nachbargrundstücke liegt bei maximal 10 % und hält somit den Be-

urteilungswert der GIRL für Wohn- und Mischgebiete ein. 

Diese Aussage gilt sowohl für die genehmigte Bestandssituation wie auch für die zukünftig mögli-

che Nutzung mit einer Außenterrasse. 

Daher kann u.M.n. davon ausgegangen werden, dass keine erheblichen Belästigungen im Sinne 

des BImSchG (/1/) vorhanden sind. 

Die letztgültige Bewertung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten. 
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Gerlingen, den 18. Mai 2020 
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Anhang 1 Eingangsdateien der Ausbreitungsrechnung  

Die Dateien mit zeitabhängigen Größen sind in Auszügen wiedergegeben, da der Umfang den 

Rahmen dieser Textdokumentation gesprengt hätte. 

 

======================================== param.def 

. 

  titel = "Ostfildern" 

  kennung = V08  

  seed = 11111  

  intervall = 01:00:00  

  start = 00:00:00  

  ende = 365.00:00:00  

  average = 8760  

  Flags = +ODOR 

  series = {variable_odor.def} 

======================================== grid.def 

. 

  sk = { 0.0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 

15.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 

28.2 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0 36.6 37.2 37.8 38.4 39.0 39.7 40.5 41.5 

42.7 44.1 45.8 47.8 50.2 53.1 56.6 60.8 65.8 71.8 79.0 87.6 97.9 110.3 125.2 143.1 164.6 190.4 221.4 258.6 303.2 

356.7 }  

  nzd = 77  

  refx = 520700.0  

  refy = 5397000.0  

  flags = +NESTED+BODIES  

!  Nm    | Nl Ni Nt Pt   Dd   Xmin  Ymin   Nx   Ny  Nz   Rf 

N  N1    |  1  1  2  3  2.0  -60.0   5.0   88   78  89  0.0 

N  N2    |  2  1  2  3  1.0  -40.0  25.0  138  118  89  1.0 

======================================== substances.def 

. 

  name = gas  

  einheit = g  

  rate = 16  

  vsed = 0.0  

!  Stoff |   Vdep Refc Refd 

K  odor    |  0.000  1.0  1.0 

K  odorK    |  0.000  1.0  1.0 

======================================== bodies.def 

. 

  rfile = "~raster.dmna"  

================================================= sources.def 

. 

  xpoly = {      -0.23       2.58       6.26       7.01      18.80      26.47      25.07      -0.23 } 

  ypoly = {     121.45     115.62     117.45     115.83     120.80     119.62     125.99     121.45 } 

  npoly = { "Terrasse" "Terrasse" "Terrasse" "Terrasse" "Terrasse" "Terrasse" "Terrasse" "Terrasse" } 

!  Name                 |         Xq         Yq       Hq       Aq       Bq       Cq       Wq 

Q  Kamin                |      18.47     119.97    21.00     0.00     0.00     0.00     0.00 

Q  Terrasse             |      -0.23     121.45    12.60     0.00     0.00     1.00     0.00 

======================================================= emissions.def 

. 

!   Source | gas.odor  gas.odorK 

E    Kamin |        ?          ? 

E Terrasse |        ?          0 

========================================================================== meteo.def 

. 

  Version = 2.6   

  Z0 = 0.500      

  D0 = 3.000      

  xa = -44.0  

  ya = 11.0  

  ha = 11.7  

  Ua = ?          

  Ra = ?          

  KM = ?          

  WindLib = ~..\lib_V07     

  RefDate = 2010-01-01T00:00:00+0100 

!            T1             T2     Ua     Ra    KM 

Z      00:00:00       01:00:00  4.100    146   3.1  

Z      01:00:00       02:00:00  4.400    132   3.1  

Z      02:00:00       03:00:00  4.700    150   3.1  

Z      03:00:00       04:00:00  4.000    164   3.1  

Z      04:00:00       05:00:00  4.300    157   3.1  

Z      05:00:00       06:00:00  4.600    160   3.1  

Z      06:00:00       07:00:00  4.900    155   3.1  

Z      07:00:00       08:00:00  5.100    146   3.1  

Z      08:00:00       09:00:00  5.300    162   3.1  
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Z      09:00:00       10:00:00  5.400    174   3.1  

Z      10:00:00       11:00:00  5.400    151   3.1  

Z      11:00:00       12:00:00  6.200    195   3.1  

Z      12:00:00       13:00:00  6.200    198   3.1  

Z      13:00:00       14:00:00  6.100    204   3.1  

Z      14:00:00       15:00:00  6.000    201   3.1  

Z      15:00:00       16:00:00  6.000    197   3.1  

Z      16:00:00       17:00:00  5.900    193   3.1  

Z      17:00:00       18:00:00  5.900    204   3.1  

Z      18:00:00       19:00:00  5.900    197   3.1  

Z      19:00:00       20:00:00  5.800    184   3.1  

Z      20:00:00       21:00:00  5.700    212   3.1  

Z      21:00:00       22:00:00  5.600    190   3.1  

Z      22:00:00       23:00:00  5.400    196   3.1  

Z      23:00:00     1.00:00:00  5.300    201   3.1  

... 

Z  364.00:00:00   364.01:00:00  2.200    107     2  

Z  364.01:00:00   364.02:00:00  2.300    108     2  

Z  364.02:00:00   364.03:00:00  2.300    103     2  

Z  364.03:00:00   364.04:00:00  2.200    113     2  

Z  364.04:00:00   364.05:00:00  2.100     98     2  

Z  364.05:00:00   364.06:00:00  1.100    162     2  

Z  364.06:00:00   364.07:00:00  1.100    183     2  

Z  364.07:00:00   364.08:00:00  1.100    147     2  

Z  364.08:00:00   364.09:00:00  1.100    170     2  

Z  364.09:00:00   364.10:00:00  1.100    176     1  

Z  364.10:00:00   364.11:00:00  1.100    145     2  

Z  364.11:00:00   364.12:00:00  1.400    340   3.2  

Z  364.12:00:00   364.13:00:00  1.400     10   3.2  

Z  364.13:00:00   364.14:00:00  1.400    355   3.2  

Z  364.14:00:00   364.15:00:00  1.500    358     2  

Z  364.15:00:00   364.16:00:00  1.500    344     2  

Z  364.16:00:00   364.17:00:00  2.000    126     2  

Z  364.17:00:00   364.18:00:00  2.000    102     1  

Z  364.18:00:00   364.19:00:00  2.100    127     1  

Z  364.19:00:00   364.20:00:00  2.100     89     1  

Z  364.20:00:00   364.21:00:00  2.000     96     2  

Z  364.21:00:00   364.22:00:00  2.000    113     2  

Z  364.22:00:00   364.23:00:00  2.000    113     2  

Z  364.23:00:00   365.00:00:00  2.000    132     2  

==================================================== variable_odor.def 

. 

  Eq.Kamin.gas.odor = Kamin.odor 

  Eq.Kamin.gas.odorK = Kamin.odorK 

  Eq.Terrasse.gas.odor = Terrasse.odor 

!           T1           T2     Kamin.odor  Terrasse.odor    Kamin.odorK 

Z     00:00:00     01:00:00   4.48000E+001   2.30000E+001   4.48000E+001  

Z     01:00:00     02:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     02:00:00     03:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     03:00:00     04:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     04:00:00     05:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     05:00:00     06:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     06:00:00     07:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     07:00:00     08:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     08:00:00     09:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     09:00:00     10:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     10:00:00     11:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     11:00:00     12:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     12:00:00     13:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     13:00:00     14:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     14:00:00     15:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z     15:00:00     16:00:00   4.48000E+001   2.30000E+001   4.48000E+001  

Z     16:00:00     17:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     17:00:00     18:00:00   4.48000E+001   2.30000E+001   4.48000E+001  

Z     18:00:00     19:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     19:00:00     20:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     20:00:00     21:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     21:00:00     22:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     22:00:00     23:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z     23:00:00   1.00:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

... 

Z 364.00:00:00 364.01:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.01:00:00 364.02:00:00   4.48000E+001   2.30000E+001   4.48000E+001  

Z 364.02:00:00 364.03:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.03:00:00 364.04:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.04:00:00 364.05:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.05:00:00 364.06:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.06:00:00 364.07:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.07:00:00 364.08:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.08:00:00 364.09:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.09:00:00 364.10:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  
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Z 364.10:00:00 364.11:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.11:00:00 364.12:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.12:00:00 364.13:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.13:00:00 364.14:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.14:00:00 364.15:00:00   0.00000E+000   0.00000E+000   0.00000E+000  

Z 364.15:00:00 364.16:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.16:00:00 364.17:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.17:00:00 364.18:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.18:00:00 364.19:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.19:00:00 364.20:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.20:00:00 364.21:00:00   4.48000E+001   2.30000E+001   4.48000E+001  

Z 364.21:00:00 364.22:00:00   4.48000E+001   2.30000E+001   4.48000E+001  

Z 364.22:00:00 364.23:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001  

Z 364.23:00:00 365.00:00:00   4.48000E+001   0.00000E+000   4.48000E+001 



 

Bericht-Nr.: 19-10-12-S    18. Mai 2020     
Stadt Ostfildern 
Immissionsprognose Geruch Bebauungsplan „Parksiedlung Nord-Ost 2“ 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 

Meteorologie 

Akustik 

 

32 von 32 

Anhang 2 Quellgeometrien 

Die folgende Tabelle führt die relativen Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung der Emissions-

Quellen auf. Alle Koordinaten beziehen sich auf den Bezugspunkt des Modells. Die Lage der Quel-

len ist in den Kap. 5 dargestellt. 

Tab. A2-1:  Quellgeometrien. Alle Koordinaten bezogen auf den Bezugspunkt des Modells und in Meter. 
(PQ = Punktquelle, FQ=Flächenquelle, VQ=Volumenquelle, PVQ=Polygon-Volumenquelle; Po-
lygonvolumenquellen bestehen aus mehreren Einzelpunkten, deren Koordinaten dem Abschnitt 
sources.def in Anhang 1 entnommen werden können.) 
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 Xq Yq Hq Aq Bq Cq Wq  

Quelle  m m m m m m °  

Kamin    18.47 119.97 21.0 0 0 0 0 PQ 

Terrasse -0.23 121.45 12.6 0 0 1 0 PVQ 
* Aufgrund der Verwendung des Windfeldmodells MISKAM sind die Quellunterkanten im Modell nicht als Höhe über Grund, sondern 
als Höhe über Bezugsniveau angegeben. Im Falle der Quelle „Kamin“ entsprechen Hq = 21 m Quellhöhe über Bezugsniveau einer 
Höhe von 3 m über Dach. Im Falle der Quelle „Terrasse“ entsprechen Hq=12,6 m über Bezugsniveau der Höhe der Terrassenebene. 
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb
 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen

Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  

Unsere Tätigkeit als TöB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  

Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2020_07_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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Dieser  Bebauungsvorschlag ist der Stadt Ostfildern und dem Bauherrn  lange bekannt!  Er basiert 
auf dem siegreichen Entwurf, der ca. 9 Jahre lang mit Nachdruck als beste Lösung verfolgt wurde! 

Er ist geeignet, die Geamtproblematik am besten zu lösen!

Der Gemeinderat und die betroffenen Bürger haben das Recht auf eine Beantwortung!



 



 Öffnungszeiten:  Konten der Stadtkasse   
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.  Kreissparkasse Esslingen, BIC ESSLDE66XXX 
Montag bis Freitag          8-12 Uhr  IBAN DE09 6115 0020 0000 9904 40  
Montag, Mittwoch, Donnerstag  14-16 Uhr  Volksbank Esslingen, BIC GENODES1ESS 
Dienstag  14-18 Uhr IBAN DE90 6119 0110 0005 5000 01  

 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. 
Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite www.ostfildern.de/datenschutz 

 
 

 
 
 

 
 
 

Stadt Ostfildern · FB 3 · Postfach 1120 · 73747  Ostfildern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örtlichkeit: Großer Saal, Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, Robert-Koch-Str. 150, Parksiedlung 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende: 20:00 Uhr 
Teilnehmer der Stadt: Herr Oberbürgermeister Bolay, Frau Bürgermeisterin Bader, Herr Jansen, 
  Herr Rothe, Herr Scharbau 
  
 
 
1. Eröffnung der Veranstaltung durch Herrn Oberbürgermeister Bolay 
 

 
2. Präsentation des Bebauungsplans durch Herrn Jansen 

 
 

3. Anregungen und Fragen der Bürger unterteilt in Themen 
 
a) Allg. Bebauungsplan 
b) Neubauten 
c) Verkehr 
d) Shisha-Bar 
e) Parken 
f) Sonstige Fragen 
  
 

a) Allg. Bebauungsplan 
 
Frage: Sind die Festsetzungen im Bebauungsplan ein „kann“ oder ein „muss“? 
 
 → Ein Bebauungsplan ist ein Angebotsplan. Wenn ich baue, sind die Festsetzungen  
      bindend, aber ich bin nicht verpflichtet zu bauen. 
 
 
 

Baurecht und Planung 
Otto-Vatter-Straße 12 · Ruit 
73760 Ostfildern 

Von  Karl-Josef Jansen 
Telefon  0711 3404-429 
Fax  0711 3404-489 
E-Mail:   k.jansen@ostfildern.de 

Geschäftszeichen: FB 3 Ja/Rau 
 
18. Juli 2019 

 
Bürgerinformationsveranstaltung 
Parksiedlung Nord Ost II 
06.06.2019 
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Frage: Muss der Investor genauso bauen, wie es in dem Bebauungsplan dargestellt?  
 Sind die Gutachten Bestandteil des Bebauungsplans? 
 
 → Baugrenzen sind begrenzt flexibel. Während ein Überschreiten nicht zulässig ist, kann  

aber zurückgeblieben werden. Die Stellplatzflächen und öffentliche Parkplätze sind über 
das Planungsrecht genau definiert. Diese müssen so gebaut werden. 

 
 → Sämtliche Gutachten (Lärm, Artenschutz, Verkehr, …) sind Bestandteil des  
      Bebauungsplans. 

 
Frage: Wo sieht die Verwaltung die Vorteile des neuen Bebauungsplans? Die Stellplätze werden  
 nur als Vorteil für die Shisha-Bar gesehen. 
 
 → Die Entspannung der Stellplatzsituation ist auch zum Vorteil der Anwohner 
 
 → Der ökologische Eingriff ist kleiner, es wird weniger Fläche versiegelt. 
 
 → Es entstehen Aussichtsmöglichkeiten für die Allgemeinheit. 
 
 → Die Stellplätze für die Neubebauung befinden sich alle in einer Tiefgarage. 
 
 
 

b) Neubauten 
 

Frage: Die Punkthäuser sollen am Ortseingang stehen. Warum werden hier an der Kante solche 
 Häuser geplant? Man könnte auch schönere Häuser bauen. 
 

→ Was schön oder nicht schön ist, liegt im Auge des Betrachters. Mit Rücksicht auf die nur 
begrenzt zur Verfügung stehenden Flächen muss man bei entsprechendem 
Wohnungsbedarf in die Höhe bauen. 

 
Frage: Von Seiten der Stadt wurde beim letzten Bebauungsplan versucht, den Betreiber der  

Shisha-Bar abzuwürgen.  
Die Neuplanung wird im Vergleich zum ersten Entwurf als Verschlechterung gesehen. Es 
gibt zwar kein Recht auf Aussicht aber die Interessen der Anwohner müssen 
berücksichtigt werden. 

 Warum werden die Neubauten nicht einfach 10 Meter weiter unten gebaut. Somit wäre  
die Höhe der Gebäude für den Bestand auch nicht mehr so belastend (Aussicht) und man 
hätte mehr Platz für Parkplätze. 

 
→ Die Verwaltung handelt neutral, die Planungen liefen lange bevor es die Nutzung als 
Shisha-Bar gab.  

 
→ Die Anordnung der Gebäude hat mit Stadtgestaltung und Erschließungsfunktion zu tun. 
Es ist ein Abwägungsprozess zwischen Stadtbild, Aufenthaltsqualität, Ökonomie, 
Erschließungsmöglichkeiten, usw. Im Rahmen des Abwägungsprozesses hat  man sich für 
diese Anordnung entschieden. Die Zahl der Parkplätze wurde bereits optimiert, einige 
Flächen müssen frei bleiben, z.B. für Feuerwehrzufahrten. 

 
→ Es gibt 4 breite Aussichtsterrassen mit Blick ins Neckartal, die Neubebauung ermöglicht 
durch die Anordnung der Baukörper Blickbeziehungen. Die Bestandsbebauung aus den 
70er Jahren ist nicht mit Blick ins Neckartal ausgerichtet. 
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Frage:  Ist im Mischgebiet das Gewerbe vorrangig? Ist es denkbar, dass aus dem ersten Neubau 
später z. B. ein Fitness-Center oder Büroräume werden? 

  
→ Mischgebiet bedeutet, dass dort Wohnen, Dienstleitung und nichtstörendes Gewerbe 
gemischt sind.  In der Regel ist das Verhältnis ca. 50 : 50, es wird demnach ein Anteil 
Wohnen benötigt. Wohnen ist davon abgesehen die profitablere Nutzung. 

 
 → Was aus dem Autohandel dauerhaft wird, kann momentan nicht gesagt werden. 
 
Frage: Wie hoch sind die Neubauten? Und wie breit sind die Abstände? 
 
 → Die Erdgeschosshöhe beträgt ca. 3,50 m, die weiteren Stockwerde sind ca. 3 m hoch. 
 
 → Der Abstand vom Bestand zu den Neubauten beträgt ca. 30 m. Das sind in etwa die  

Abstände wie in der Bonhoefferstraße im Scharnhauser Park. Der Abstand zwischen den 
Neubauten beträgt mehr als 15 m. 

 
Frage: Warum muss das Erdgeschoss 3,60 m hoch sein und nicht 3 m? 
 

→ Diese Überhöhung ist im Eingangsbereich atmosphärisch bedeutsam, zusätzlich 
werden so im Bereich der Auskragung dunkle Räume vermieden. 

 
Frage: Gewünscht ist ein Schnitt der Bebauung von Nord nach Süd, damit man die Höhen 
 besser erkennen kann. 
 

→ Ein Schnitt ist Inhalt der Präsentation und wird auch Bestandteil der nächsten 
Sitzungsvorlage 

 
Frage:  Könnte ein Architekt in den Neubauten auch 150 Wohneinheiten unterbringen? Wenn  
 150 Wohneinheiten gebaut würden, fehlen 105 Stellplätze. 
 

→ Dies hängt vom Investor ab, wäre aber theoretisch möglich, wenn gleichzeitig 
mindestens 150 Stellplätze geschaffen werden. 

  
Frage: Warum werden keine Reihenhäuser gebaut? 
 
 → Das ursprüngliche Konzept sah dies vor. 
 
Frage: Wurde an Einkaufsmöglichkeiten gedacht? Gehört zu so einer Anzahl von Einwohnern 
 nicht auch ein Einkaufszentrum?  
 Die Verkehrsflächen sind bereits jetzt schon zu eng, die LKWs brauchen Platz.  

Wer vor seiner Garage geparkt hat, z.B. um Einkäufe auszuladen musste in der 
Vergangenheit mit Bußgeldern rechnen.  

 
→ Der Einzugsbereich und das Kundenpotenzial sind nicht groß genug und für 
Einzelhandel nicht attraktiv. Es gab bereits ein Kiosk / Laden, der allerdings nicht mehr 
existent ist, da dort nicht genug eingekauft wurde. Die Situation vor den Garagen wird mit 
dem Plan verbessert. 
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c) Verkehr 

 
Frage: Wird die Breslauer Straße an sich nicht geändert, wird nur in den Hang eingegriffen? 
 
 → Die Breslauer Straße bleibt im Wesentlichen wie heute. In den Hang wird  
      nur wegen möglicher neuer privater Stellplätze eingegriffen. 

 
Frage:  Wie soll der Knoten Breslauer Straße / Danziger Straße funktionieren, wenn 200  

Autos mehr darüber fahren? Es sollten die Gutachten nochmals genau geprüft werden. 
Hier stimmt einiges nicht überein. 
 
→ Die Kreuzung funktioniert rechnerisch auch in Zukunft, dies wurde geprüft.  
 
→ Bei den Gutachten handelt es sich noch um Vorentwürfe, wenn Fehler enthalten sein 
sollten, werden diese im weiteren Verfahren beseitigt. 
 

Frage: Warum wird an der Kreuzung nicht eine Signalanlage gebaut? 
 

→ Rechnerisch ist eine Signalanlage nicht notwendig. Beim Umbau werden jedoch 
vorsichtshalber Leerrohre verlegt.  

 
Frage:  Was ist mit Fußgängern und Radfahrern? 
 
 → Die Breslauer Straße hat künftig in Bergaufrichtung einen separaten Radweg, bergab  

versucht die Stadt über ein Modellprojekt einen Schutzstreifen für Radfahrer zu 
installieren. Die Danziger Straße ist im westlichen Teil mit begleitendem Gehweg geplant. 
Im weiteren Verlauf dann eine Mischverkehrsfläche. Eine Treppenanlage führt auf den 
östlichen Feldweg. 
 
→ Das Thema Radverkehr wird im Rahmen des Mobilitätskonzepts und des 
Radwegekonzepts weiter bearbeitet. 

 
Frage: Kann man nicht anstelle einer Ampel, einen Kreisverkehr bauen? 
 
 → Diesen Gedanken hat die Stadt auch gehabt. Allerdings haben die Verkehrsplaner  
      Wegen der Hangneigung und der ungleichen Verkehrsverteilung davon abgeraten. 
 
Frage: Man könnte bei der Breslauer Straße das Tempolimit von 60 auf 50 oder 40 reduzieren. 
 Dadurch würde die Lärmproblematik verbessert werden.   
 
 → Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 wird keinen großen Effekt ergeben. Eine 

Begrenzung auf 40 wird vom Autofahrer in dieser Situation nicht akzeptiert werden.  
 
 
 

d) Shisha-Bar 
 
Frage: Gibt es für die neuen Stellplätze der Shisha-Bar schon eine Zusage? 
 
 → Die Verwaltung befindet sich in Gesprächen mit dem Betreiber der Gastronomie. 
 

→ Der Betreiber der Shisha-Bar bestätigt, dass man sich in konstruktiven Gesprächen mit 
der Stadt und der Hofkammer befindet. Die Stellplätze sind teuer in der Herstellung, 
daher kann es keine schnelle Lösung geben.  
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Es müssen zuerst Gespräche stattfinden.  
Er möchte Ärger mit den Nachbarn vermeiden, man kann auf ihn zukommen, wenn es 
Probleme gibt.  

 
Frage: Es parken an Wochenenden bereits 35 Autos vor der Gastronomie (Bereich um die  
 Glascontainer), zuzüglich 10 in der Breslauer Straße und 10 in der Danziger Straße. Wie  
 wurde hier gerechnet? Wenn man nur 27 Stellplätze für die Shisha-Bar plant, reicht dies  
 nicht aus. 
 

→ Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Gastronomie vom Landratsamt ohne Stellplätze 
genehmigt. Die neuen Stellplätze werden bei Umbauten / Erweiterungen benötigt. 

 
Frage: Wenn der Betreiber der Shisha-Bar dem Bau der Stellplätze nicht nachkommt, stirbt dann 
 der ganze Bebauungsplan? 
 

→ Nein. Es wird davon ausgegangen, dass eine Einigung zu Stande kommt. Immerhin ist 
der Betreiber auf den Parkraum angewiesen, wenn er umbauen möchte. 

 
Frage: Die Shisha-Bar-Besucher fahren schnell durch die Straße, so dass keine Möglichkeit 

besteht sicher über die Straße zu kommen. Keiner achtet auf die Bestandsbewohner. Man 
fühlt sich, als ob man auf der Autobahn wohnt. 

 
 → Fehlverhalten von Autofahrern kann ein Bebauungsplan nicht korrigieren. 
 
Frage: Derzeit sollen die Parkplätze rechtlich nicht zur Shisha-Bar gehören. Tatsächlich ist es aber  
 eindeutig, dass diese zur Shisha-Bar gehören (durch die permanente Nutzung). 
 

→ Die Shisha-Bar verfügt derzeit nicht über eigene Stellplätze. Vom Gemeinderat wurde 
die Verwaltung aufgefordert, nach einer Lösung für das Parken bei der Shisha-Bar zu 
finden. Mit dem vorliegenden Entwurf liegt ein Lösungsansatz vor. 

 
Frage: Wenn die Haustüre der Shisha-Bar verlegt wird, haben die Besucher dann noch einen  
 sicheren Zugang zur Bar? 
 
 → Es wird einen direkten Zugang von den neuen Stellplätzen geben. 
 
Frage: Es wurden zwei Verkehrsüberwachungen / Verkehrsprüfungen an Tagen gemacht, an 
 denen die Shisha-Bar nicht gut besucht war (Ramadan, Zuckerfest, …) Darauf muss 
 man achten. 
 

→ Der Verkehrserhebung an der Abfahrt „Shisha-Bar“ fand außerhalb der genannten 
Festtage statt. 

 
Frage:  Was ist mit dem durch die Shisha-Bar verursachten Park-Suchverkehr? 
 

→ Der heutige Park-Suchverkehr wird durch die geplanten neuen Stellplätze der Shisha-
Bar künftig nicht mehr stattfinden. Wenn die Barbesucher eine Stellplatzanlage haben, 
müssen sie nicht  suchen. 

 
Frage: Eine Schranke an den Stellplätzen verursacht Stau. 
 
 → Die Schranke wird soweit zurückgesetzt sein, dass ausreichend Stauraum entsteht. 
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Frage:  Warum wird bei den Stellplätzen der Shisha-Bar nicht beidseitig geparkt.  
 
 → Die topografischen und räumlichen Verhältnisse lassen dies im Süden nicht zu. 

 
 
 
e) Parken 

 
Frage: Gibt es nun eine Aussichtssterrasse oder Stellplätze? Das ist ihr nicht klar. 
 
 → Beides: Direkt an der Danziger Straße befindet sich öffentliches Parken. Im Norden 
      dieser Parkierung befinden sich vier Aussichtsterrassen. 
 
Frage: Es wird befürchtet, dass auf der Terrasse abends gefeiert wird. Ein ruhiges Wohnen ist 

dann nicht mehr möglich. Es wird auf die vielen Polizeieinsätze im Sommer hingewiesen  
 (Aussichtsplattform Panoramaweg). 
 

→ Die Situation zwischen den Neubauten ist anders zu werten als am Panoramaweg. Hier 
findet soziale Kontrolle statt. 

 
Frage:  Wie ist die Parkierung in der Tiefgarage geplant? Besteht ein Anspruch auf öffentliche 

Stellplätze? 
 
 → Es sind ca. 125 Wohneinheiten und ca. 150 Stellplätze geplant. Die Parkplätze in der 
      Danziger Straße sind öffentlich. 
 
    → Es besteht kein Anspruch auf öffentliche Stellplätze. 
 
Frage:  An der Feuerwehrzufahrtsfläche könnten Besucher-Parkplätze entstehen, als nicht  
 befestigte Parkplätze. 
 
 → Hierbei handelt es sich ausschließlich um Verfügungsflächen für die Feuerwehr. 
 
 
 

f) Sonstige Fragen 
 

Frage:  Ist die Fläche des  Autohandels erworben worden? 
 
 → über Erbpacht geregelt 
 
Frage: Es ist auch wichtig, die Schulplanung zu beachten. Wenn dort Familien einziehen, gibt 

es wieder mehr Kinder. Die Schulen sind jetzt schon überlastet. Es sollte nicht so laufen, 
wie beim Campus in Nellingen. 

 
 → Das Thema ist bei der Schulentwicklungsplanung bereits berücksichtigt. 
 
Frage: In wie vielen Jahren wird dann die Grünfläche verbaut werden? Es wird immer enger. 
  

→ Herr Bolay schließt für sich aus, dass die Grünfläche bebaut wird. Er kann dies aber 
nicht für die Nachfolger garantieren, in jedem Fall würde dafür eine 
Bebauungsplanänderung erforderlich. 
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Frage:  Vor 50 Jahren wurde eine Aufschüttung im Hangbereich gemacht um öffentliches Parken 
zu ermöglichen. Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss (1968). Mit der Zeit hat das Parken 
immer mehr zugenommen. 

 
 → Es gab im gesamten Planbereich umfangreiche Aufschüttungen       

  
Frage:  Die Anordnung der Baugrenzen wird kritisiert, man hat damals wegen den Baugrenzen vor 

Gericht verloren. 
 
 → Hier besteht offensichtlich eine unterschiedliche Interpretation des Gerichtsurteils. 

 
Frage: Man muss den Feinstaub und die Geruchsproblematik (Shisha-Bar) beachten. 
 
 → Diese Themen werden nicht in der Bauleitplanung geregelt. Es handelt sich um  
 Immissionsschutz. Ansprechpartner ist das LRA Esslingen. 
 
Frage:  Wenn der Autohandel und die Gastronomie irgendwann den Standort aufgeben, wird 

dann an dieser Stelle Wohnungsbau entstehen? 
 

 → Dies wäre eine Situation, über die neu nachgedacht werden müsste. Hier würde es 
dann wieder ein öffentliches Verfahren geben. 

 
Frage: Warum werden hier Neubauten realisiert, aber andernorts in der Parksiedlung wird der  
 Bau von Dachgauben abgelehnt?  
 

→ Dies betrifft die Parksiedlung Mitte. Gauben sind nicht zulässig, da man den 
ursprünglichen  Charakter dieser Siedlung erhalten möchte. Es gibt nur wenige Zeitzeugen 
dieser Art  in einem so guten Erhaltungszustand.  

 
 

  
 
 
 
 
 

Gez. Karl-Josef Jansen 
 

Ostfildern, den 18. Juli 2019 
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